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Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Guggenberger, 

DDr. Niederwieser, Strobl und Genossen haben am 22. Dezember 

1994 unter der Nr. 283/J an mich eine schriftliche parlamen­

tarische Anfrage betreffend Stand des Projekts EURO-CRYST 

gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

IJ 

"1. Bekennt sich auch die neubestellte Bundesregierung zu Inter­
nationalen Großforschungseinrichtungen in österreich? 

2. Wie weit sind die Arbeiten am Projekt EURO-CRYST gediehen? 

3. Wie ist die weitere Vorgangsweise zur Realisierung dieses 
projektes? 

4. Wer wird die Entscheidung über die Frage des Standortes 
treffen und wann soll diese getroffen werden? 

5. Welche Bemühungen um eine internationale Beteiligung für 
EURO-CRYST wurden bisher unternommen und wie weit sind 
diese bisher gediehen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Grundsätzlich weise ich darauf hin, daß das Projekt EURO-CRYST 
in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Wissenschaft, 
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Forschung und Kunst fällt. Im diesem Ressort ist ein intermini­

sterielles Beamtenkomitee für Großforschung eingerichtet, in 

dem das Bundeskanzleramt durch einen Mitarbeiter vertreten ist. 

Die Beantwortung zu den Fragen 2 bis 5 beruhen auf Infor­

mationen, die mir vom Vertreter des Bundeskanzleramts in diesem 

Komitee zugegangen sind. 

Zu Frage 1: 

Grundsätzlich ja, wobei die Finanzierungs- und standortfragen 

befriedigend gelöst werden müssen. 

Zu Frage 2: 

Die Feasibility-Studie für das Projekt EURO-CRYST steht un­

mittelbar vor dem Abschluß. 

Zu Frage 3: 

Die Überlegufigen hinsichtlich der Ansi~dlung eines inte~natio­

nalen Großforschungsprojekts in Österreich gehen davon aus, daß 

zwei Drittel der Mittel für die Errichtungsphase durch ausländi­

sche Beiträge aufzubringen wären. Die Entscheidung hängt daher 

vornehmlich von den internationalen Partnern ab. 

Nach Vorliegen der Feasibility-Studie werden die Internationali­

sierung des Projekts und die Gewinnung substantieller finanziel­

ler Beteiligungen aus dem Ausland verstärkt zu betreiben sein. 

Zu Frage 4: 

Die Standort frage hängt sachlich und zeitlich untrennbar mit 

der erfolgreichen Internationalisierung des Projekts zusammen. 

Maßgeblich wird aber auch sein, welches standortwerbende Bundes­

land die für eine Internationalisierung attraktivsten Vorausset­

zungen schaffen kann und bereit ist, selbst beträchtliche Mit­

tel dafür einzusetzen. Sie hängt weiters davon ab, wann verbind­

liche Zusagen über substantielle Finanzierungsbeiträge aus dem 
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Ausland vorliegen werden und ob nicht mit allfälligen ausländi­

schen Partnern aufgrund ihres finanziellen Engagements die 

standortfrage völlig neu aufgerollt werden muß. 

Zu Frage 5: 

Die Feasibility-studie ist eine unabdingbare Voraussetzung für 

das gezielte Werben um internationale Beteiligungen. Vor ihrem 

Abschluß wurden daher bisher die Kontakte vor allem im Bereich 

der scientific community und zu den einschlägig interessierten 

Industrieunternehmen des In- und Auslands sowohl durch das be­

stehende Projektteam als auch auf Beamtenebene hergestellt. 
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